
        

      

         

Familienzuschlag für die Besoldungsgruppen B 9, B 10 und B 11 
ab 1. Februar 2025 

(Monatsbeträge in Euro) 
          

Stufe 
Stufe 1 Stufe 2 

(§ 42 Absatz 1 LBesG) (§ 42 Absatz 2 LBesG) 

Betrag 160,28 297,40 
          

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag      

für das zweite zu berücksichtigende Kind um   137,12 Euro und 

für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um    406,31 Euro. 

 

  


